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Handlungsgrundlage § 15 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  
<https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__15.ht
ml>

Teaser Wenn Sie eine Änderung an einer Anlage vornehmen
mochten fur die Sie noch keine Genehmigung
beantragt haben, mussen Sie dies der zustandigen
Stelle anzeigen.

Volltext Wenn Sie eine Änderung an der Lage, Beschaffenheit
oder dem Betrieb einer genehmigungsbedurftigen
Anlage planen, mussen Sie dies der zustandigen Stelle
anzeigen. Dies gilt auch fur storfallrelevante
Änderungen oder wenn Sie beabsichtigen, den Betrieb
einzustellen.

Erforderliche Unterlagen • Anzeigeformular, zum Beispiel aus dem
ELiA-Online-Dienst
  • Erforderliche Zeichnungen, Plane, Gutachten
  • Erlauterungen und
  • sonstige Unterlagen, die Sie von der zustandigen
Stelle erfahren.

Sie mussen der Anzeige alle erforderlichen Unterlagen
beifugen, die notwendig sein konnten, um zu prufen,
ob das Vorhaben genehmigungsbedurftig ist.

Voraussetzungen Die geplanten Änderungen an der Anlage haben
offensichtlich nur geringfugige nachteilige
Auswirkungen und erfordern keine Genehmigung.  
  
Falls eine Genehmigung nach Einschatzung der
zustandigen Behorde erforderlich ist, muss ein
Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG
durchgefuhrt werden.

Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach BImSchG Entgegennahme Heruntergeladen am
99063001261000 01.06.2025 2



Modul Sachverhalt

Kosten Es fallen Gebuhren an. Die Hohe der Gebuhr richtet
sich nach der Investitionshohe oder
Bearbeitungsaufwand.

Verfahrensablauf • Sie zeigen die geplante Änderung der zustandigen
Stelle schriftlich oder elektronisch uber den
Online-Dienst an.
  • Sie fugen der Anzeige die erforderlichen Unterlagen
bei, soweit diese fur die Prufung erforderlich sein
konnen, ob das Vorhaben genehmigungsbedurftig ist.
  • Die zustandige Behorde bestatigt Ihnen den Eingang
der Anzeige und der
  • beigefugten Unterlagen unverzuglich schriftlich oder
elektronisch; sie kann bei einer elektronischen Anzeige
Mehrausfertigungen sowie die Übermittlung der
Unterlagen, die der Anzeige beizufugen sind, auch in
schriftlicher Form verlangen.
  • Sie teilt Ihnen nach Eingang der Anzeige
unverzuglich mit, welche zusatzlichen Unterlagen sie
zur Beurteilung der Voraussetzungen benotigt.
  • Gegebenenfalls entscheidet die zustandige Behorde,
dass Ihr Vorhaben eine Genehmigung erfordert. Die
Behorde informiert Sie uber ihre Entscheidung
innerhalb eines Monats.
  • Sie durfen die Änderung umsetzen, sobald die
zustandige Behorde Ihnen mitteilt, dass die Änderung
keiner Genehmigung bedarf oder einen Monat nach
Vollstandigkeit der Anzeigeunterlagen sich die
zustandige Behorde nicht geaußert hat.
  • Bei einer storfallrelevanten Änderung durfen Sie die
Änderung erst vornehmen, wenn die zustandige
Behorde Ihnen mitteilt, dass keine Genehmigung
erforderlich ist.

Bearbeitungsdauer Die Bearbeitungsdauer betragt 1 Monat ab Vorliegen
der vollstandigen Unterlagen bei der zustandigen
Stelle. Bei storfallrelevanten Änderungen betragt die
Bearbeitungsdauer 2 Monate ab Vorliegen der
vollstandigen Unterlagen bei der zustandigen Stelle.

Frist Teilen Sie die geplanten Änderungen an Ihrer
genehmigungsbedurftigen Anlage mindestens einen
Monat vor deren Umsetzung der zustandigen Stelle
mit. Teilen Sie storfallrelevante Änderungen
mindestens 2 Monate vor deren Umsetzung mit.
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weiterführende
Informationen https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__8a.html

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__8a.html
https://www.hamburg.de/elia/
https://www.hamburg.de/elia/

Hinweise Die Anzeige ist nur erforderlich, wenn sich die
Änderung auf in § 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz
genannte Schutzguter auswirken kann.

Rechtsbehelf keine

Kurztext • Änderung einer genehmigungsbedurftigen Anlage
anzeigen
  • Mindestens einen Monat vor der geplanten
Änderung einer Anlage anzeigen
  • Sofern keine Genehmigung notwendig ist
  • Anzeige schriftlich oder online mit
ELIA-Online-Dienst

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle Behörde für Umwelt, Klima, Energie und
Agrarwirtschaft

Formulare

Ursprungsportal Behördenfinder Hamburg, Authority finder Hamburg
(Currently this link is only available in german)
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